
 

Formulierung alt Formulierung neu Begründung 

§ 3 Protokoll 

Es ist ein Beschlussprotokoll zu erstellen, das allen 

Mitgliedern des Landesparteirats sowie den SprecherInnen 

der anerkannten Landesarbeitsgemeinschaften zur 

Kenntnis zu geben ist.   

Einfügen nach der bisherigen Regelung 

Das Beschlussprotokoll gilt als genehmigt, sofern nicht 

innerhalb von 14 Tagen nach Verschickung Widerspruch 

eingelegt wurde. Über eventuelle Einsprüche zum Protokoll 

entscheidet der nachfolgende Parteitag. 

Damit wird eine gleichlautende Regelung der LDK 

auch für den LPR gelten. Auf der LDK 2011 in 

Guben wurde hierzu ein Beschluss gefasst. 

 


